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Zur vorbeugenden Verhinderung des Aus- bzw. Einschlcusons 
unerlaubter Informationen und Gegenstände Io ff in g :
UntersuchunqsSia» t o n s t a l t  werden Verh; ' rv * r> r unci n:c;i
dem persönlichen Kontakt mit Jesuchern körperlich durchsuci

.öl dient auch der Sicherhoitsgrundsatz, daßDiesem
der Begrüßung und Verabschiedung der Besucher körperliche 
Kontakte - außer dem Händedruck- - untersagt sind. Eine ge
setzliche Grundlage, Besucher und die von diesen nitgefuhr- 
ten Taschen und andere Gepäckstücke zu kontrollieren und 
erforderlichenfalls zu durchsuchen, existiert gegenwärtig
nur Verbindung mit dem VP-Gesetz. (Vgl. § lg Abs. i in
Verbindung mit § 20 Abs. 2 VP-Gesetz) Um die mit persönli
chen Kontakten Verhafteter zu Personen außerhalb der Unfer-

iv verbundenen Gefahren wsitest-suchunoshaftanstalt’ oblek
gehend unwirksam zu machen,.sind Besuche Verhafteter mit 
Familienangehörigen und nahes teilenden Personen sowie mit 
■gesellschaftlichen Kräften grundsätzlich durch den für den 
Untersuchungsvorgang verantwortlichen Untersuchungsführer 
und einen Mitarbeiter der Diensteinheit der Linie XIV zu si
chern«. Verletzungen dieses Prinzips,'indem zum Beispiel nur 
ein Mitarbeiter den Besuch sichert, bergen unmittelbar die 
Gefahr der Begehung von Verdunklungshandlungen in sich.
Das wird insbesondere dann der Pall sein, wenn der rixtarbei- 
ter durch bestimmte Umstände kurzzeitig abgelenkt wird oder 
wenn nur ein Mitarbeiter der Linie XIV den Besuch aosichert, 
der aus Gründen der Geheimhaltung keine Kenntnisse über 
das Ermittlungsverfahren besitzt. Sichert nur ein Mitcr- 
‘heiter den Besuch ab, so erhöhen sich auch objektiv die Ge
fahren für die Ordnung und Sicherheit in der Untersucnungs- 
haftans talt.

Die Sicherung der postalischen Verbindungen /srnai ce.er hat 
vor allem zu gewährleisten, daß keine uneriauoten Iniorma- 
tionen abfließen und an andere Personen übermittelt werden. 
Aus unerlaubten Infornationsübernittlungen ergeben sicn in


